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Gestaltung der südlichen Pausenhofmauer der Bergmannschule

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02708 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 08 – 
Schwanthalerhöhe vom 13.07.2021

Sehr geehrte Frau Stöhr,

ein Bürger hat einen Verbesserungsvorschlag zur Gestaltung der Mauer an der 
Bergmannschule abgegeben. 
Dieses Schreiben wurde in der Sitzung des Bezirksausschusses des 08. Stadtbezirkes 
Schwanthalerhöhe am 13.07.2021 behandelt und als Antrag beschlossen. 

Bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 02708 des Bezirksausschusses des 08. Stadtbezirkes 
Schwanthalerhöhe vom 13.07.2021 angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein 
laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates 
der Landeshauptstadt München; einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die verzögerte Beantwortung des Antrages möchte ich mich entschuldigen.

Zum Sachverhalt kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Bergmannschule steht unter Denkmalschutz, wobei die Einfriedung des Grundstückes mit 
der angefragten südlichen Mauer des Pausenhofes Teil des Einzeldenkmales 
Bergmannschule ist.
Zudem ist das Einzeldenkmal Bergmannschule Teil des Denkmal-Ensembles „Gollierplatz“.

Die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde hat ergeben, dass diese einer baulichen 
Veränderung und auch einer Bepflanzung der südlichen Einfriedungsmauer nicht zustimmen 
kann.
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Zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Mauer hat das Baureferat bereits Firmen mit 
der Sanierung der Mauer unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Auflagen beauftragt. 
Im September 2021 haben die Sanierungsmaßnahmen bereits begonnen.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 02708 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 08 – 
Schwanthalerhöhe vom 13.07.2021 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium – HA II/BA – BA Geschäftsstelle Süd, die Schulleitung sowie das Baureferat 
erhalten einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Florian Kraus
Stadtschulrat


